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B’Plan Scharnhauser Park, Teil 8, 1. Änderung

Eine Grundvoraussetzung für ein gesondertes Änderungsverfahren ist es, dass bereits ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt wie hier.

Das ist sehr ungewöhnlich im Scharnhauser Park. Häufig sind Teilbereiche längst bebaut, bevor ein Satzungsbeschluss gefasst wird. Hier lief es anders und anscheinend so, dass gar nicht groß drüber nachgedacht wurde, was städtebaulich wünschenswert und wirtschaftlich realisierbar ist.  Der Gemeinderat hat diesen verfrühten Satzungsbeschluss damals auch mit meiner Stimme – mea culpa – gefasst; im Vertrauen freilich auf die Weisheit von Verwaltung und Gestaltungsbeirat. Dies zum Thema „Rechtskraft“. Dass sie vorliegt, wird von vielen Anwohnern als besonders schlagkräftiges Argument ins Feld geführt. Ja, das hätte - im Nachhinein betrachtet - anders laufen können.

Doch was würde es andererseits im Ergebnis ändern, wenn wir nun kein formales Änderungsverfahren hätten sondern nur eine Änderung im laufenden Verfahren mit erneuter Auslegung? Die Einschätzung des Siedlungswerks, es könne mit dem vorliegenden Baurecht für Einfamilienhäuser nichts anfangen und brauche diese Änderung in Geschosswohnungsbau als Voraussetzung zur Vermarktung, wäre davon ja nicht berührt.

Die teilweise scharfe Kritik an der geänderten Planung kommt vor allem von Bewohnern der Bettina-von-Arnim-Straße, die von den Südfenstern und –Balkonen ihrer fünfstöckigen Mehrfamilienhäuser auf das künftige Baufeld schauen.

Sie fragen zum Beispiel, ob denn die Wohnungen im Mehrfamilienhaus wirklich leichter zu vermarkten seien und verweisen auf augenscheinlich noch nicht verkaufte Wohnungen, die das Siedlungswerk 100 Meter weiter östlich gebaut hat. Diese Frage scheint mir in der Vorlage auch nicht einleuchtend beantwortet mit dem Hinweis auf ein Überangebot einer bestimmten Wohnungstypologie. Beide Typologien sind zur Zeit im Scharnhauser Park noch im Angebot.

Die Verwaltung indes konnte offensichtlich vom Sinn einer Umplanung in Geschosswohnungsbau überzeugt werden und hat sich diese Zusatzarbeit aufgehalst.

Für den Gemeinderat kann aber die Frage, ob das Siedlungswerk nun schnell oder weniger schnell verkaufen und bauen kann, nicht entscheidend sein. Wichtig ist vielmehr die Frage, ob für die Ostfilderner Bürger durch den einen oder den anderen Plan gravierende Vor- oder Nachteile entstehen und ob die eine oder andere Variante sich städtebaulich nicht oder doch einfügt ins Umfeld.

Über die Sichtbeziehungen wurde bereits diskutiert und es wurde von den Anwohnern bezweifelt, dass die größere Distanz der Wand ein Vorteil ist, auf die man schlussendlich in beiden Fällen guckt beim Blick aus dem Fenster. Patt in diesem Punkt.

Dann geht es um den Lärm, den Bewohner im Mehrfamilienhaus draußen verursachen gegenüber dem Lärm aus Einfamilienhäusern. Da kann man viele spekulative Überlegungen anstellen über Kinder da, die um acht im Bett sind, aber zu Jugendlichen heranwachsen, die abends feiern, über Mehrfamilienhausbewohner hier, die ruhige Single und den ganzen Tag außer haus oder Rentner sind usw. Fest steht jedenfalls, dass die Nähe zu Traumgärten und großem Spielplatz – beides manchmal laut - immer sehr groß sein wird und die Nähe zu Stadtbahn und Niemöllerstraße – auch laut, aber anders - immer sehr gering bleibt.

Große Sorgen machen sich die Anwohner um Verkehr und vor allem Parkplatzmangel. Das ist in der Zwischenzeit klar – mit der Hoffnung, dass im Scharnhauser Park ein Stellplatz pro Wohneinheit locker reicht, weil alle Stadtbahn fahren, haben sich leider alle geschnitten. Die Arbeitsplätze sind nicht alle per Bus und Bahn gut zu erreichen, aus Kindern werden junge Erwachsene mit Führerschein, das Carsharing setzt sich nur langsam durch, von auswärts kommen Familien im Auto zum großen Spielplatz und parken in der Bettina-von-Arnim-Straße und was es an Parkplatzansprüchen mehr gibt. Das ist ein Problem, das Gemeinderat und Verwaltung bestimmt noch beschäftigen wird. Doch es kann keiner ernsthaft hoffen, dass sich das Park-Problem im Scharnhauser Park entscheidend entschärfen lässt, wenn viele Ein- statt wenige Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Sicherer wäre es da für genervte Parkplatzsucher, einen zusätzlichen Tiefgaragenplatz in einem der Neubauten zu kaufen.

Manche wagen bereits Prognosen über den Wiederverkaufswert ihrer Wohnung. Sie glaubten, der würde davon profitieren, dass gegenüber etwas Besonderes gebaut werde. Und wenn das jetzt nicht gebaut werden soll oder kann, weil anscheinend zu teuer für den derzeitigen Markt, fühlen sie sich getäuscht. Das ist bedauerlich - und im Übrigen reine Spekulation.

Nun zur städtebaulichen Betrachtung: 

Von der Parkhecke aus gesehen steigt die Linie der Bebauung von den Reihenhäusern der Edith-Stein-Straße ganz links im Norden stetig nach Süden an bis zu der fünfgeschossigen Reihe eben an der Bettina-von-Arnim-Straße, um dann wieder abzufallen bis zum Gewerbegebiet im Süden. Es gibt keinen einleuchtenden Grund, weshalb eine Unterbrechung der Linie durch viergeschossige Reihenhäuser besser oder schlechter ist als eine viergeschossige Fortsetzung der Blockbebauung im direkten Anschluss an den fünfgeschossigen Höhepunkt – bestenfalls ist das Geschmackssache. Zu den Kennzahlen der Verdichtung und baulichen Ausnutzung hat Herr Jansen Details ausgeführt. Dem städtebaulichen Rahmenplan jedenfalls entsprechen beide Entwürfe, beide schöpfen das Mögliche nicht annähernd aus und beide passen ins Gesamtbild.

Nach intensiver Beschäftigung mit Bedenken und Anregungen und gründlicher Abwägung kam unsere Fraktion zu dem Ergebnis, dass die Bedenken nur teilweise nachvollziehbar sind bzw. an anderer Stelle gelöst werden müssen und der nächste Schritt im Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden kann.

In diesem Schritt wird dann auch zu klären sein, ob der bisher zugrunde gelegte Grünordnungsplan mit Bilanzierung und Ausgleichskonzept von 2005 für das neue Verfahren überhaupt noch relevant ist oder ggf. neu erhoben und bewertet werden muss entsprechend der geänderten Gesetzeslage, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangt. Damit würde der Anregung von Anwohnern zum Artenschutz Rechnung getragen, die im Zuge der Auslegung gemacht wurde.

